
Antrag auf Zuschüsse für einbruchhemmende Haus- oder 

Wohnungseingangstüren bei der KfW 
 

 

Fördermöglichkeiten bei Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz 
 

- Einbau von einbruchhemmende Haus- oder Wohnungseingangstüren nach DIN EN 1627 oder 

besser 

- 10 % Zuschuss pro Wohneinheit (maximal 1500 € Zuschuss) 

- Mindestinvestitionskosten 2000,00 € 

 

 

Wer wird gefördert? 
 

 
 

 

 

Wie wird der Antrag gestellt? 
 

 

1. Gehen Sie auf die Homepage der KfW www.kfw.de 

 

 

2. Geben Sie als Suchbegriff  “Förderprogramm 455“ ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Setzen Sie links den Haken auf “Privatpersonen“ und Klicken Sie anschließend auf  

“Zuschuss 455“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klicken Sie auf  “Formulare & Downloads“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Klicken Sie auf  “Formulare“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klicken Sie auf  “Antrag“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Klicken Sie auf  “Zuschuss“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Geben Sie bei Auswahl Zuschussprogramm auswählen 

“Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss (455)“ an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gehen Sie die einzelnen Punkte der Reihe nach durch und klicken Sie, um die Seite zu 

wechseln unten rechts auf  „Weiter“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Wenn Sie alle Felder fertig ausgefüllt haben, klicken Sie auf  “Dokument drucken“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sollten sich beim Ausfüllen der Formulare Fehler eingeschlichen haben, so können Sie sich 

diese anzeigen lassen. Hierfür klicken Sie bitte auf  “Eingabefehler anzeigen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Einzelmaßnahmen zum Schutz von Wohnungseinbruch z.B. Einbau einer Haus- oder 

Wohnungseingangstür können ohne Einschaltung eines Sachverständigen durchgeführt 

werden. Beachten Sie bitte, dass der ausgefüllte Antrag unterschrieben per Post  (wichtig: 

nicht per Email oder Fax) an die unten genannte Adresse geschickt werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse zum Versenden des Antrages: 
 

KfW 

Niederlassung Berlin 

 

10865  Berlin 

 

 

Telefonnummer KfW-Infocenter:  08 00 / 53 99 002 (kostenfrei) 

 

 

Stand: 22.01.2016 

Ganz WICHTIG: 

 

Stellen Sie den Antrag bevor Sie mit den Arbeiten 

angefangen sind anhand eines Angebotes! 
 


